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Meldekriterien für ausgewählte Infektionskrankheiten
II. Mitteilung*

Das Roben Koch-Institut (RKI) hat im Zusammenhang
mit dem geplanten Infektionsschutzgesetz (IfSG) Fall-
definitionen für meldepflichtige Erkrankungen erar-
beitet, als Entwurf veröffentlicht [Epidemiologisches
Bulletin 1998; (34):24I-8] und um kritische Stellun-
gnahme gebeten. Neben den klinischen Zeichen kommt
den in vitro Verfahren zum direkten oder indirekten Er-
rege rnachweis oft eine Schlüsselrolle bei der Diagno-
se zu. Die Falldefinitionen sind damit auch für die La-
boratoriumsmedizin von besonderem Interesse. Nach
Erscheinen der Falldefinitionen 1-7 in J Lab Med
1999; 23 (2):J09-15 erfolgt im vorliegenden Heft der
Abdruck der restlichen Falldefinitionen einschließlich
der kürzlich veröffentlichten Falldefinition für Tuber-
kulose [Epidemiologisches Bulletin 1999; (2):17].

Warum überhaupt Falldefinitionen?

in den seuchenhygienischen Regelungen der Bundes-
republik dem Krankheitsverdacht ein deutlich höherer
Stellenwert eingeräumt wird (s. u.).

Unmittelbarer Anlaß für die hier vorgestellten Fall-
definitionen war die Arbeit an dem neuen Infektions-
schutzgesetz (IfSG), welches das Bundes-Seuchenge-
setz ablösen soll. Erstellung und weitere Betreuung
der Falldefinitionen soll dem Robert Koch-Institut
übertragen werden. Mit Hilfe der Falldefmitionen sol-
len die Gesundheitsämter in die Lage versetzt werden,
die ihnen gemeldeten Erkrankungsfälle nach einheitli-
chen Kriterien zu bewerten. Entsprechend den Fallde-
finitionen eingeordnet sollen die Daten dann über die
Landesgesundheitsbehörden und an das Robert Koch-
Institut zur epidemiologischen Auswertung weiter-
geleitet werden. Entgegen dem bisherigen Entwurf des
IfSG sollen die Falldefinitionen nunmehr nicht mehr
als Meldekriterium für die meldepflichtigen Ärzte vor-
gesehen werden.

Falldefinitionen versuchen, eine Krankheitsbezeich-
nung mit der möglichst genauen Beschreibung einer
Erkrankung in Verbindung zu bringen. Die damit ein-
hergehende Abstraktion führt zur Schaffung „nosologi-
scher Entitäten". Verbunden ist dies mit der Erwar-
tung, daß überall dort, wo die gleiche Falldefinition
benutzt wird, dann auch tatsächlich gleiche „hosologi-
sche Entitäten" erfaßt werden.

Falldefinitionen sind in epidemiologischen Untersu-
chungen - seien es Feldstüdien oder klinische Studien
- unabdingbare und inzwischen auch gebräuchliche
Instrumente in der Präsentation der Ergebnisse. Dage-
gen sind sie bei der routinemäßigen Erfassung der
meldepflichtigen übertragbaren Krankheiten in
Deutschland in verbindlicher Form bisher nicht üblich
und auch in anderen Ländern noch nicht so weit ver-
breitet, wie es von der Sache her geboten wäre. In ei-
nigen Ländern sind Falldefinitionen für Infektions-
krankheiten Bestandteil der Surveillancesysteme.
Einem größeren Kreis bekannt sind die Falldefinitio-
nen der CDC in den USA, die erstmals 1990 veröf-
fentlicht worden sind. Eine pauschale Übernahme die-
ser Richtlinien verbot sich schon allein deshalb, weil
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Möglichkeiten und Grenzen
Ähnlich klinischen Testverfahren oder Laboruntersu-
chungen bewegen sich Falldefinitionen zwischen den
Polen „Spezifität" und „Sensitivität". So werden
Masernerkrankungen sicher zu einem hohen Grade,
d. h. mit hoher Sensitivität, erfaßt werden, wenn sich
deren Beschreibung auf katarrhalische Symptomatik
und Fieber beschränken würde. Doch dann bliebe
„Masern" eine unter vielen anderen möglichen Erkran-
kungen. Verlangen die Falldefinitionen hingegen das
Vollbild der „klassischen" Masern mit Exanthem,
Enanthem und typischer zeitlicher Abfolge der ein-
zelnen Stadien, wird man fast ausschließlich Masern-
erkrankungen erfassen, doch gewiß deutlich weniger.
Man wird bei Falldefinitionen für die Surveillance
selbstverständlich einer hohen Spezifität den Vorzug
geben, ohne jedoch dieses Ziel zu rigoros zu verfol-
gen. Dies ist auch hier geschehen. Allerdings sind
auch Bedingungen denkbar, unter denen einer hohen
Sensitivität der Vorzug gegeben werden muß.

Wird der Verdacht auf eine Krankheit in die Defini-
tion aufgenommen, kompliziert sich deren Aufbau.
Bereits dem Verdacht nachzugehen, ist im Öffentli-
chen Gesundheitswesen dann geboten, wenn die Chan-
cen, die Verbreitung des Erregers einzudämmen oder
zu verhindern, um so größer sind, je früher eine mög-
liche Infektionsquelle erkannt wird. Kennzeichnend
für den Verdacht ist es, aus meist wenig charakteristi-
schen Zeichen, der Anamnese und gegebenenfalls dem
epidemiologischen Umfeld auf eine bestimmte Krank-
heit schließen zu wollen. Die Gefahr, die Spezifität der
Definition zu mindern und durch zunehmend volu-
minösere Texte dem wiederum begegnen zu wollen,
liegt auf der Hand. Ein gangbarer Weg wurde dennoch
versucht. Bei den hier vorgestellten Krankheiten
wurde eine Definition des Krankheitsverdachts durch-
weg aufgenommen.

Kritischer Dialog und Hinweise erbeten

Nachfolgend unterbreiten wir allen interessierten Fach-
kollegen und vor allem den späteren Nutzern, den Mit-
arbeitern der Gesundheitsämter, zunächst einen Vor-
schlag der Falldefinitionen für diejenigen Krankheiten
(vorerst noch mit Ausnahme der Tuberkulose), die nach
heutiger Vorstellung künftig der Meldepflicht unterlie-
gen sollen. Diese Falldefinitionen wurden mit den be-
teiligten Fachgesellschaften, Ärzten des Öffentlichen

Gesundheitsdienstes sowie Lnfektiologen, Epidemiolo-
gen und Mikrobiologen mit speziellen Erfahrungen ab-
gestimmt, so daß sie dem angestrebten Konsens inner-
halb des Fachgebietes schon nahe kommen dürften.

Viele Anregungen haben bereits Eingang in die Fall-
definitionen gefunden. Jetzt nach der Veröffentlichung
erwartet das Robert Koch-Institut die Fortsetzung eines
kritischen Dialogs mit den beteiligten Fachkollegen.
Für Hinweise, diese Definitionen weiter zu vervoll-
kommnen, wären wir sehr dankbar und bitten, diese an
das RKI, Fachgebiet 21 „Datenerhebungen, Epidemio-
logisches Datenzentrum", z. H. Herrn Dr. Werner, Ge-
neral-Pape-Str. 62-66, 12101 Berlin, zu richten.

Einige Erläuterungen zum Gebrauch der
Falldefinitionen

Der direkte Nachweis des Erregers versteht sich als
Nachweis des intakten Erregers wie auch von Teilen
des Erregers (klassische Antigene oder Nukleinsäure-
abschnitte) oder auch von Ausscheidungsprodukten
des Erregers wie z. B. Toxinen. Die Verfahren zum
Nachweis der genomischen Nukleinsäure, die mit der
Vermehrung bestimmter spezifischer Sequenzen ein-
hergehen, werden als Nukleinsäure-Amplifikations-
Techniken (NAT) zusammengefaßt. Die Polymerase-
Kettenreaktion (PCR) ist die derzeit am häufigsten
eingesetzte Technik. Die Zahl der Erreger, die mit
NAT nachgewiesen werden, vergrößert sich fortwäh-
rend, auch wenn nicht immer eine hinreichende Vali-
dierung der Methode von den Entwicklern der Verfah-
ren vorgelegt wird.

Der indirekte Nachweis nutzt die Reaktion des Kör-
pers auf die Infektion; in der Regel ist es die
Antikörperbildung. Da Antikörper auch fortbestehen
können, lange nachdem der Erreger eliminiert ist, wird
immer wieder empfohlen, besser gleich vom Antikör-
pernachweis statt vom indirekten Nachweis zu spre-
chen; damit würde diesem Umstand besser Rechnung
getragen. Hier wird es vorgezogen, den Begriff des in-
direkten Nachweises beizubehalten, da durchaus auch
andere Reaktionen des Organismus als die Antikörper-
bildung, und sei es in Form von Surrogattesten, dia-
gnostisch genutzt werden können. Die eingeschränkte
Bedeutung des Antikörpernachweises wird ausdrück-
lich berücksichtigt durch die Auswahl solcher
Antikörperbestimmungsverfahren, die auf eine akute
Infektion schließen lassen.
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Tabelle

mit Katarrh und Xohjünktivitis' und evtl. Koplikschen
. . .. /". -Flecken mindestens.3-Tage anhaltendes generalisiertes Exanthem (2-5 mm große, rote, leicht
. ~ -!-"':·-**- ^erhabene- Flecken), 'das retroaurikulär beginnt und sich-innerhalb eines Tages über den

. :.< Oberkörper, ausbreitet; Fieber (£ 38,5°C). . · " - . - '

Erkrankung v-> Vv ??..'·''·'·
a) klinisch-epidemio- Kriterien des klinischen Verdachtes und

logisch 'bestätigt-5 epidemiologischer Zusammenhang mit Masernerkrankung, die durch Erregernachweis
-·.—.-. --.~.r -Bestätigt sein sollte.

b) durch Laborühter- .· Kriterien des klinischen Verdachtes und
suchung bestätigt . indirekter oder direkter Erregernachweis.

Erregernachweis \Direkt Immunfluoreszenzmikroskopisch oder durch Anzucht aus Untersuchungsmaterialien
iv \.0wia Abstrichen von Nasopharynx und Konjunktiven, Urin oder Blutlymphozyten zu Beginn der

""" "Erkrankung, NAT mit den o. g. Untersuchungsmaterialien, auch zur intratypischen Differenzie-
rung von Impf- und Wildviren.

" ^-"—-Indirekt (als Nachweis der frischen Infektion): Spezifisches IgM oder mindestens vierfacher
• -Anstieg von spezifischem IgG. ·

Anmerkungen ^ "·'
Besondere Verlaufsformen der Masern können bei Säuglingen (mitigierte M.) und bei Immunsupprimierten auftreten.
Aufgrund des wenig charakteristischen Krankheitsbildes ist hier die Diagnose in der Regel nur durch Laborunter-
suchungen zu stellen.
Anzucht und NAT sind gegenwärtig auf spezialisierte Laboratorien beschränkt.

Tabelle 9 Falldefinition Meningokokken-Meningitis/-Sepsis - Waterhouse-Friderichsen-Syndrom

Erreger

Krankheitsverdacht

Erkrankung
a) mikroskopisch

bestätigt

b) durch Laborunter-
suchung bestätigt"

Erregernachweis

Neisseria meningitidis . . - · '' . · , · ' ·

Plötzlich einsetzendes hohes Fieber und . , . . . .
mindestens eine der drei folgenden-Symptorngruppen:
• meningeale Zeichen wie Nackensteifigkeit, veränderte Bewußtseinslage, Kopfschmerzen,

Erbrechen
• makulo-papulöses Exanthem oder punktförmige oder flächige hämorrhagische Infiltrate

der Haut und Schleimhäute (Petechien bzw. Ekchymosen, Purpura fulminans)
• rasch einsetzendes Kreislaufversagen. . -
Vor allem bei Kleinkindern können die klinischen Zeichen der Meningitis zunächst auf
Erbrechen und Fieber beschränkt sein, bei Säuglingen kann die Fontanelle aufgetrieben sein

Kriterien des klinischen Verdachtes und
Nachweis gramnegativer Diplokokken im Ausstrichpräparat des Liquor oder von Petechien
bzw. Ekchymosen.
Kriterien des klinischen Verdachtes und

""Erre'g'ernachweis in Liquor oder Blut oder aus Petechien bzw. Ekchymosen bzw. anderen
normalerweise sterilen Untersuchungsmaterialien.

Direkt -
1. kulturelle Anzucht,
2. NAT (PCR) mit Untersuchungsmaterialien, die für die kulturelle Anzucht verwendet werden,

" 37"Äntigeri-Nachweis; die Verfahren gelten bislang als weniger verläßlich.

Anmerkungen /
NAT wie PCR-Teste sind z. Zt. noch Speziallaboratorien vorbehalten;
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'Erreger"£
\yerschjedenen^^jEr|d^ejnungsformen auftretende ?äkute Erkrankung, als . ../·;·. · . -,

• Haütmifz^ Papel bildet sich nach -2
lagemein ;von^^^ hämorrhagisch-schwarz belegtes, schmerzloses

• ülkus:'aufödematösem:Grund (Milzbrandkarbunkel),
• Lungenmilzbrändi/jemach· Infektionsweise (hämatogen oder aerogen) akut oder protrahiert

. einsetzende -multilokulär-hämprrhagische Bronchopneumonie', meist mit Pleurabeteiligung,
die durch Atemnot, Hustenreiz und blutig-schaumiges Sputum gekennzeichnet ist,

• Darmmilzbrand (sehr selten): schwere hämorrhagische Gastroenteritis, die unbehandelt
zum Tode führt, ' · ! " · . ' · " . .

bei Personen mit: Kontakt zu erkrankten Tieren bzw. erregerbehafteten Tierprodukten
( s . Anm.). . · ' . · ·

Kriterien des klinischen Verdachtes und
direkter oder indirekter Nachweis eines entsprechenden Erregers.
Direkt
Kulturell. . . · . · · - ·
Mikroskopisch: Für eine Verdächtsdiagnose kann bereits das Grampräparat aufgrund der
typischen Erregerform ausreichen. Sicherung durch immunfluoreszenzgefärbte Darstellung
der Erreger. ' :
Indirekt (als Nachweis der frischen Infektion): Mindestens vierfacher Anstieg spezifischer
Antikörper.

Anmerkungen
Der Milzbrand ist in der Regel eine Erkrankung von Personen, die engen Kontakt zu Tieren haben oder Tierprodukte
wie Häute, Felle u.a. verarbeiten. Neben einer sorgfältigen Anamnese zur Aufdeckung der Infektionsquelle sind Um-
gebungsuntersuchungen zur Erkennung weiterer Infektionen erforderlich.

Erkrankung
durch Laborunter-
suchung bestätigt
Erregernachweis

Anzeige
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Tabelle 11^jfali<ffifnM^
. . . .

^Pölibvirus·:.
' '

Erreger ·"'· : ;
, ' ' ;· .. - ; ;̂£% * . . - · · . - . ; - > · . - · · ·-··^ ; i ^ . ^ . . - ; _ _ ; . - . . . .

Krankheftsyetdaöhti »3 üeqe.aküf aufgetretene schlaffe Lähmung einer oder. mehrefeE Extremitäten mit. verminderten
". ::~7.:/3^ betroffenen -Extremitäten beLintäkter Sensibilität und in-: , J'?T v:' vtaLktem Sensorium, wenn traumatische und andere infektiöse "pdernichtihfektiöse Ursachen

" unmittelbar erkennbar sind, Für Patienten bis: zum .15, Lebensjahr ist die
des PblioEradikationsprogrammes der WHCT'zu beachten

Erkrankung- durch
" "" *·· ·. .: " -

a) kl in isch-epidemicH -Kriterien des klinischen Verdachtes bei Ausschluß anderer Ursachen der Parese(n) und
logisch bestätigt v. fortbestand der Parese(n) für mehr als sechzig Tage nach Auftreten der Symptome oder

îoä";..̂ äc/? vorausgegangenem Aufenthalt in einem Endemiegebiet
Nach den WHO-Kriterien sollte eine über mehr als 60 Tage fortbestehende, ätiologisch unge-

- - " . ' . klärtaakute schlaffe Lähmung als „poliokompatibel" klassifiziert werden, wenn bei klinischer
..Erkrankung -aufgrund nicht adäquaten Untersuchungsmaterials eine Virusisolation nicht ge-
lang. ! . · . " . / .
Kriterien des klinischen Verdachtes und .
Nachweis eines Poliowildvirus im Liquor, Stuhl oder Rachenspülwasser oder ggf. indirekter
Erregernachweis. '··-; . .

b) durch Laborunter-
suchung bestätigt

Erkrankung durch Impfvirus (VAAP)
a) klinisch-epidemio-
logisch bestätigt

b) durch Laborunter-
suchung bestätigt

Erregernachweis

Kriterien des klinischen Verdachtes;bei Ausschluß anderer Ursachen der Parese(n) und
Fortbestand der Parese(n) für mehr als sechzig Tage nach Auftreten der Symptome
nach eigener oraler Impfung gegen Poliomyelitis i.d.R. innerhalb von 7-30 Tagen vor der
Erkrankung oder bei . ; . · ' , ' / " · .
Kontakt zu einem mit oraler Polio-Vakzine frisch Geimpften innerhalb von 60 Tagen vor der
Erkrankung oder . . . · - . . : . ; . 1 . . . .
umfangreicher Impfaktion mit qralerVakzine gegen Polio in -der Umgebung, innerhalb von 60
Tagen vor der Erkrankung. '·' . '·' . " . · . ."';'." .""'";;X'.'CSiZ-.%' v ,1":. .
Kriterien des klinischen Verdachtes und '.'·. :^^^^::^·^·,^.
Nachweis eines Impfvirus im-L'iquor, Stuhl oder RacHensp1üiwa^ser.\7 ··-;.:"*' %.

: · · " · · . : . · ·- . \..:Vviä;ii:_'-*:-'u>··' \ '
Direkt: ' ' ' . . ' . . ' ' .. " - ' . :·'·:': f··^. :·:->·':,-
Kulturell aus Stuhl, Rachenspülwasser oder Liquor und Identifikation als Impf- öder Wildvirus
durch intratypische Differenzierung. . . * . ' .
Virusgenomnachweis mit NAT (nur im Speziallabor). -'·--;- -.·---'·-· -
(Zwei Stuhluntersuchungen im Abstand ..von 24-48 Stunden .innerhalb von 14 Tagen nach
Beginn der Paralyse in einem geeigneten .Labor;· die-erste Probe möglichst innerhalb von 48
Stunden nach Auftreten der Paralyse.).
Indirekt (als Nachweis der frischen Infektion): signifikanter Antikörperänstieg (Neutralisations-
test). '

Anmerkungen
• Im Rahmen des Polio-Eradikationsprogrammes der WHO ist. jede akute schlaffe..Lähmung_(Acute Flaccid Paraly-

sis - AFP) und damit auch jedes Guillain-Barro-Syndrom (Polyradikulitis) bei einem Kind unter 15 Jahren melde-
pflichtig. In Deutschland ist die Deutsche Vereinigung zur Bekämpfung von Viruskrankheiten (DW) vom Bundes-
ministerium für Gesundheit mit der Durchführung des AFP-Surveys beauftragt. Es ist für mindestens drei Jahre
vorgesehen (Beginn Anfang 1998) und beinhaltet folgende Vorgehensweise:

• Mitteilung einer AFP innerhalb von 48 Stunden nach Arztkontakt an die zentrale Erfassungsstelle, das Nieder-
sächsische Landesgesundheitsamt, Polioeradikation, Roesebeckstr. 4-6, 30449 Hannover,

• Einsendung der Stuhl- und Serumproben der gemeldeten Kinder an das Nationale Referenzzentrum für Polio-
myelitis- und andere Enteroyiren am Robert Koch-Institut zur Durchführung der vorgeschriebenen Labortests,

• Abschließender Bericht innerhalb von 60 Tagen nach Erstmeldung an die zentrale Erfassungsstelle.
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Tabelle 12 Falldefinition. Pest

Erreger
Krankheitsverdächt

Yerstniä pestis ' · V·';̂ *?'̂  ^'''^}'"·:^··.·' \" ' ; .
Hochfieberhafte Erkrankung ̂ it--SGhvyesrem: Krankheitsgefühl und ausgeprägter Leukozytose
nach Aufenthalt in einem? Pest-Natürhefd (zoonotischen Reservoir) oder einem Epidemie-
gebiet oder nach direktem Kontakt;za einem Erkrankten oder als Laborinfektion.
Die Pest tritt in folgenden klinischen' Formen auf:
• Beulenpest als regionale Lymphadenitis,.-
·· Pestsepsis primär oder sekundär nach vorhergehender regionaler Lymphadenitis,
• Lungenpest, primär durch Inhalation des Erregers, oder sekundär durch hämatogene

Streuung aus befallenen Lymphknoten oder im Rahmen einer Sepsis.

Kriterien des klinischen Verdachtes und
direkter Erregernachweis aus Patientenmaterial oder
ggf. indirekter Erregernachweis (möglicherweise alleiniges Kriterium nach Beginn einer anti-
biotischen Behandlung).
Direkt Kulturelle Anzucht.
Indirekt (als Nachweis der frischen Infektion): Mindestens vierfacher Anstieg spezifischer
(gegen das F1-Antigen gerichteter)"Antikörper.

Anmerkungen .
Bei Pestverdacht ist eine sorgfältige Reiseanamnese unter Beachtung der bekannten und möglichen Pestgebiete zu
erheben. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Inkubationszeit der Beulenpest 2-6 Tage beträgt, die der Lungen-
pest Stunden bis zu 2 Tage.
Für die serologische Diagnostik und die weiterführende bakterielle Diagnostik sollten spezialisierte Institute einge-
schaltet werden. Es steht hier das Max von Pettenkofer-lnstitut für Hygiene und Medizinische Mikrobiologie, Petten-
koferstr. 9a, 80336 München, als Konsiliarlaboratorium zur Verfügung; Tel: 089/5160-5201, Fax: 089/5380584.

Erkrankung
durch Laborunter-
suchung bestätigt

Erregernachweis

Tabelle 13 Falldefinition Tollwut

Erreger Rabiesvirus
Krankheitsverdacht Nach Prodromalerscheinungen (Kopfschmerzen, Verstimmtheit, Nervosität, Inappetenz)

zunehmende Empfindlichkeit der Bißstelle bzw. verletzten Stelle nach Speichelkontakt (s. u.)
und der betroffenen Körperseite, schließlich allgemeine Schmerzempfindlichkeit und Reizbar-
keit, Hydrophobie, Schluckstörungen, Paresen. Ggf. Einsetzen des Erregerstadiums mit
tonisch-klonischen Krämpfen, Aggressivität und Agitation. Tod meist innerhalb von 2 Wochen.

Kriterien des klinischen Verdachtes und
Exposition gegenüber einem tollwutverdächtigen Tier (Kratz- oder Bißverletzungen bzw.

..Speichelkontakt zu Schleimhäuten öder verletzten Hautstellen).
Kriterien des klinischen Verdachtes und
Erregernachweis.
Direkt Direkte Immunfluoreszenz in klinischen Proben, z. B. Cornea-Abdruck, oder post
mortem an Gehirngewebe, Virusanzucht aus Gehirngewebe, ggf. Speichel, in Zellkultur;
Infektionsversuch in der Maus.
Indirekt Neutralisierende Antikörper,-wenn nicht bereits Rabiesimmunglobulin verabreicht
oder gegen Rabies geimpft wurde (erfolgt in der Regel simultan); ELISA für IgG.

Anmerkungen
Anamnestische Angaben zu Bißverletzungen durch möglicherweise Rabiesvirus-infizierte Tiere oder Kontakte mit
infizierten Tieren sind sorgfältig zu eruieren. Dies auch hinsichtlich eines Aufenthaltes in der Türkei sowie Gebieten
Afrikas, Asiens oder Lateinamerikas, in denen die Hundetollwut verbreitet ist. Dort könnte der Kpntakt mit infizierten
Tieren vom Reisenden nicht als Exposition wahrgenommen worden sein. In Nord- und Südamerika kann sich eine
„unbemerkte" Übertragung durch Fledermäuse ereignen.
Hinweis: Zu melden ist auch die Verletzung durch ein tollwutverdächtiges oder tollwutkrankes Tier sowie die
Berührung eines solchen Tieres oder Tierkörpers. Bei Kontakt mit Impfködern Empfehlung der STIKO beachten.

Erkrankung
a) klinisch-epidemio-

logisch bestätigt

b) durch Laborunter-
suchung bestätigt

Erregernachweis
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Tabelle 14 Falldef initiön HYphu's / paratyphus („typhoid fever")

Typhus: Salmonella typhr, Paratyphus: Salmonella paratyphi A, B oder CErreger

Krankheitsverdacht' Über.mehrere Tage stäffelförmig ansteigendes Fieber mit nachfolgender Fieber-Kontinua von
39̂ 4.1 CA die:unbehandelt mehrere Wochen anhalten kann, unterschiedlich häufig Brady-
kardie und Löukopenie, trockener Husten, Hepato- und Splenomegalie und schwere Kopf-

• - schmerzen,. Bewußtseinstrübung, delirante Phasen sowie Typhusroseolen am Stamm.
Paratyphus ähnlich, meist zeitlich gerafft.

Erkrankung
a) klinisch-epidemio- Kriterien des klinischen Verdachtes und Aufenthalt in einem Epidemiegebiet oder

logisch bestätigt nach Kontakt zu einem (bestätigt) Erkrankten oder Ausscheider oder
nach Genuß von kontaminiertem Trinkwasser oder kontaminierten Lebensmitteln.

b) durch Laborunter- - Kriterien des. klinischen Verdachtes und
suchung bestätigt direktem Erregernachweis, ggf. auch indirekter Nachweis.

Erregernachweis Direkt Kulturelle Anzucht aus Blut, Stuhl oder anderen klinischen Proben.
; - Indirekt Nachweis agglutinierender Antikörper (Widal-Reaktion).

Anmerkungen _.._.._ ,;;.!
Typhus und Paratyphus sind in den meisten Fällen importierte Erkrankungen aus endemischen Regionen oder aus
Gebieten, in denen sich die hygienischen Verhältnisse aufgrund von Katastrophen oder Kriegseinwirkung drama-
tisch verschlechtert haben.
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Mitteilung

Falldefinition Tuberkulose1 Verdachtsfallen verzichtet werden. Der diagnostizie-
rende Arzt entscheidet, ob eine „behandlungsbedürfti-

Falldefinitionen sind notwendige Arbeitsinstrumente geu Erkrankung vorliegt, in diesem Falle wäre eine
im Rahmen der nach wissenschaftlichen Grundsätzen Behandlung einzuleiten und eine Meldung an das Ge-
organisierten Verhütung und Bekämpfung von Krank- sundheitsamt zu erstatten. Dort wäre zu prüfen, ob die
heiten. Im Falle der Tuberkulose erweist sich die Erar- Kriterien der Falldefinition zutreffen. Ein kultureller
beitung als besonders schwierig. Das DZK zur Nachweis bzw. - falls dieser fehlt - der Verlauf unter
Bekämpfung der Tuberkulose legt jetzt eine aktuali- der Behandlung sollten aus Gründen der Qualitätssi-
sierte Falldefinition vor, die im Falle eines allgemei- cherung abgewartet werden,
nen Konsenses künftig die in der Bundesstatistik zu
erfassenden Erkrankungsfälle bestimmen soll. Diese Gemäß Falldefinition bestätigte Erkrankungsfälle
Definition weicht in der Konzeption von den Falldefi- werden an die zuständige Landesbehörde weiter
nitionen der übrigen übertragbaren Krankheiten ab, die gemeldet. Nach einer auch in internationalen Orga-
vom RKI kürzlich im Epidemiologischen Bulletin nisationen (WHO, IUATLD) vertretenen Auffassung
(34/98: 241-248) vorgestellt wurden. läßt die Definition unter bestimmten Bedingungen

Nach der gegenwärtigen Auffassung soll bei der Tu- auch Erkrankungsfälle ohne bakteriologische Bestäti-
berkulose auf die Definition (und die Meldung) von gung zu.

Tabelle 15 Falldefinition Tuberkulose

In der Bundesstatistik sollten Tuberkulose-Erkrankungsfälle erfaßt werden, die einer der drei folgenden Definitionen
entsprechen:

1. Behandlungsbedürftiger Erkrankungsfall, als dessen Ursache
• Mycobacterium tuberculosis oder
• Mycobacterium bovis oder
• Mycobacterium africanum oder
• Mycobacterium-tuberculosis-Komplex (außer BCG und M. microti)
kulturell nachgewiesen wurde.

Ubiquitäre Mykobakterien (und M. leprae) gelten nicht als Erreger der Tuberkulose.

2. Behandlungsbedürftiger Erkrankungsfall, bei dem der kulturelle Erregernachweis nicht gelang und bei dem klini-
sche, radiologische, histologische oder sonstige Befunde, gegebenenfalls unter Berücksichtigung
• eines färberischen Nachweises säurefester Stäbchen und/oder . ·
• eines Nachweises von M.-tuberculosis-Komplex durch NAT* und/oder
• der Reaktion auf Tuberkulin
das Vorliegen einer Tuberkulose so wahrscheinlich machen, daß nach ärztlicher Beurteilung eine Indikation zur
Behandlung mit einer empfohlenen Antituberkulotika-Kombination besteht.
Sofern in Erfahrung zu bringen, sollte der Verlauf unter dieser Behandlung die Diagnose der Tuberkulose stützen.
Bestätigt der Verlauf unter der Elehandlung die Diagnose einer Tuberkulose nicht, so ist die Meldung zurückzuzie-
hen. - Eine Tuberkulinkonversion ohne tuberkulosetypischen Organbefund gilt nicht als Erkrankung an Tuberkulo-
se, auch wenn eine Chemoprävention durchgeführt wird.

3. Erkrankungsfall, der erst nach dem Tode diagnostiziert wurde und bei dem
• charakteristische pathologische Befunde oder
• der Nachweis säurefester Stäbchen im Direktpräparat oder
• der Nachweis von M.-tuberculosis-Komplex durch NAT*
• das Vorliegen einer Tuberkulose wahrscheinlich machen.

-*NAT: Nukleinsäure-Amplifikatons-Techniken

1 Quelle: Epidemiologisches Bulletin 1999 (2); 17.
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• FISH bei Lymphomen (Dierlamm, Hamburg) - · FISH bei akuter Leukämie (Schock, München) -
• FISH bei minimaler Resterkrankung (Engel, Hannover) - · Chromosomale Abberationen bei AML

(Kauler, Hannover) - · Zytologie, Techniken und Mikroskopie (Nebe, Mannheim) -
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lung praxisrelevanter Aspekte in Kleingruppen (max. 30 Teilnehmer). Die praktischen Übungen werden von
den Experten begleitet. Die für das Thema relevanten Firmen werden ihre Produkte demonstrieren
An die angemeldeten Teilnehmer werden im März 1999 detaillierte Informationen verschickt.
Übernachtung (bitte selbst reservieren):
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